
Wir sind Mitglied im

satzung

die arbeit der johannes-ziegler-stiftung 

damit etwas bleibt



präambel 

Die Arbeit der Zieglerschen begann im Jahr 1837, als August  
Friedrich Oßwald aus christlicher Motivation heraus in Wilhelms-
dorf die Arbeit mit Taubstummen begann. Johannes Ziegler,  
Oßwalds Schwiegersohn – später Namensgeber der Ziegler-
schen –, entwickelte diese Arbeit weiter und baute sie um weitere 
Hilfsangebote aus. Seit dem Jahr 1906 sind die Zieglerschen als 
eingetragener Verein organisiert. Aus den Anfängen heraus ist 
bis heute ein innovatives, diversifiziertes und dezentral organi-
siertes diakonisches Sozialunternehmen entstanden.

Der Verein Die Zieglerschen e. V. – Wilhelmsdorfer Werke 
evangelischer Diakonie ist dem Auftrag verpflichtet, das Wort 
Gottes in seiner täglichen Arbeit zu bezeugen. Evangelische 
Diakonie als gelebter Dienst am Nächsten ist Wesens- und 
Lebensäußerung der Evangelischen Kirche im Sinne gelebten  
Glaubens. Die Zieglerschen erfüllen in verschiedenen recht-
lich selbstständigen und unselbstständigen Einrichtungen den 
Auftrag der Diakonie. Dabei verstehen sie sich als ein Gesamt-
werk, in dem durch gemeinsame Anstrengung aller Beteilig-
ten ein einheitlicher Auftrag erfüllt wird. Die organisatorische  
Untergliederung der Zieglerschen in rechtlich selbstständige  
Unternehmen (Die Zieglerschen e. V., Tochter- und Beteiligungs-
gesellschaften) soll nichts an der gemeinsamen Identität und der 
Zugehörigkeit zum Gesamtwerk ändern.

Ausgehend hiervon soll durch die Gründung einer rechtlich 
selbstständigen Stiftung die Erfüllung unseres diakonischen 
Auftrags intensiviert und in einem noch weiteren Spektrum 
umgesetzt werden, sodass durch unsere Arbeit auch Menschen 
erreicht und Projekte unterstützt werden können, die bisher 
durch unsere Angebote nicht erfasst wurden. Dieser rechts- 
fähigen Stiftung wird die nachfolgende Satzung gegeben:

§ 1 name, rechtsform und sitz 
1. Die Stiftung führt den Namen »Johannes-Ziegler-Stiftung«.
2. Die Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts 

im Sinne des § 1 des Stiftungsgesetzes für das Land Baden-
Württemberg.

3. Die Stiftung hat ihren Sitz in Wilhelmsdorf.

§ 2 zweck und aufgaben der stiftung
1. Zweck der Stiftung ist die Förderung der satzungsmäßigen 

Zwecke des Die Zieglerschen e. V. – Wilhelmsdorfer Werke 
evangelischer Diakonie und dessen gemeinnütziger Tochter- 
und Beteiligungsgesellschaften. Diese umfassen heute unter 
anderem die Bereiche Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Sucht-
krankenhilfe, Alten- und Krankenhilfe, öffentliches Gesund-
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heitswesen, Wohlfahrtswesen, Bildung und Erziehung sowie  
seelsorgerische Tätigkeit. Bei der Verwirklichung des Zwecks 
soll vorrangig das christlich-diakonische Selbstverständnis 
handlungsleitend sein.

2. Der Zweck der Stiftung wird insbesondere verwirklicht durch
 a) eigene Vorhaben oder durch die Weitergabe von Mitteln 

zur Förderung von Vorhaben Dritter, insbesondere des Die 
Zieglerschen e. V. – Wilhelmsdorfer Werke evangelischer 
Diakonie sowie dessen gemeinnütziger Tochter- und Be-
teiligungsgesellschaften sowie die

 b) Unterstützung von Projekten und Maßnahmen anderer ge-
meinnütziger Körperschaften, die den Zielgruppen hilfs-
bedürftiger Menschen im Sinne des § 53 Abgabenordnung 
des Die Zieglerschen e. V. – Wilhelmsdorfer Werke evange-
lischer Diakonie sowie dessen gemeinnütziger Tochter- und 
Beteiligungsgesellschaften dienen. Nicht gemeinnützige 
Dritte dürfen lediglich als Hilfspersonen eingesetzt werden.

  Die Stiftung kann eigene Einrichtungen betreiben, Organi-
sationen gründen oder sich an anderen Einrichtungen und 
Organisationen beteiligen, die der Erreichung oder Förde-
rung des Stiftungszwecks dienen.

3. Verwirklicht werden kann der Zweck der Stiftung insbeson-
dere durch

 a) die Förderung von hilfsbedürftigen Personen im Sinne 
§ 53 Abgabenordnung, die besonderer sozialer Unterstüt-
zung bedürfen;

 b) die fachliche, personelle, organisatorische und wirtschaft-
liche Weiterentwicklung bestehender diakonischer Aufga-
benfelder und Dienstleistungen in den in Absatz 1 genann-
ten Bereichen;

 c) Maßnahmen zur Förderung des christlich-diakonischen 
Selbstverständnisses; 

 d) Förderung von Lebensqualität erhöhenden Maßnahmen 
hilfsbedürftiger Menschen im Sinne § 53 Abgabenordnung.

  Diese Maßnahmen sind nicht abschließend. Es ist der Stif-
tung nicht verwehrt, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die 
geeignet sind, den Stiftungszweck umzusetzen. Die Stiftung 
ist unter Beachtung der Vorschriften der Abgabenordnung 
für steuerbegünstigte Körperschaften zu allen Geschäften 
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und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung oder För-
derung des Stiftungszwecks dienen.

4. Die Stiftung kann ihre Zwecke auch durch die Beschaffung 
von Mitteln durch Spenden oder in sonstiger Weise gem. § 58 
Nr. 1 Abgabenordnung verwirklichen, indem sie diese Mittel an 
andere steuerbegünstigte Körperschaften weitergibt, die sich 
ihrerseits im Rahmen der Zwecke der Stiftung betätigen.

§ 3 steuerbegünstigte zwecke
1. Die Stiftung verfolgt ausschließlich mildtätige und gemein-

nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts »Steuerbegünstigte 
Zwecke« der Abgabenordnung. Sie ist eine Förderstiftung 
im Sinne von § 58 Nr. 1 Abgabenordnung, die ihre Mittel 
ausschließlich zur Förderung der in § 2 genannten Zwecke 
verwendet. Daneben kann die Stiftung die in § 2 genannten 
Zwecke auch unmittelbar selbst verwirklichen.

2. Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Stiftung 
dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 mitgliedschaften
 Die Stiftung kann Mitglied im Diakonischen Werk werden. 
Hierzu notwendig werdende Anpassungen der Stiftungssatzung 
beschließt der Stiftungsrat in Abstimmung mit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde.

§ 5 stiftungsvermögen, stiftungsmittel, 
geschäftsjahr
1. Das Stiftungsvermögen der Stiftung besteht zum Zeitpunkt ihrer 

Errichtung aus dem im Stiftungsgeschäft genannten Vermögen.
2.  Das Stiftungsvermögen und die aus den Zustiftungen fließen-

den Beträge sind in ihrem Bestand ungeschmälert zu erhalten, 
es sei denn, der Stifterwille ist anders nicht zu verwirkliche 

Die Arbeit der Zieglerschen begann im Jahr 1837 ...  
aus christlicher Motivation heraus. Durch die Gründung 
einer rechtlich selbstständigen Stiftung soll die Erfüllung 
unseres diakonischen Auftrags intensiviert ... werden.  
Die Stiftung führt den Namen »Johannes-Ziegler-Stiftung«.
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und der Bestand der Stiftung ist für angemessene Zeit gewähr-
leistet. Vermögensumschichtungen sind nach den Regeln or-
dentlicher Wirtschaftsführung zulässig, wenn sie der dauern-
den und nachhaltigen Verwirklichung des Stiftungszwecks 
dienen. Die Stiftung kann ihre Mittel im Rahmen der Bestim-
mungen der Abgabenordnung ganz oder teilweise Rücklagen 
zuführen, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbegünstig-
ten, satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig erfüllen zu können.

3.  Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen sind zur Erfüllung des 
Stiftungszwecks zu verwenden. Dasselbe gilt für Spenden, die 
der Stiftung zugewendet werden.

4. Die Stiftung kann Spenden oder Zustiftungen in das Grund-
stockvermögen einwerben oder entgegennehmen. Zustiftungen 
können auch von Gruppen, sogenannten Stiftergemeinschaften, 
getätigt werden. Die Stiftung ist berechtigt, aber nicht verpflich-
tet, Zuwendungen oder Zustiftungen anzunehmen.

5. Zuwendungen aufgrund einer Verfügung von Todes wegen 
ohne Zweckbestimmung können dem Stiftungsvermögen zu-
geführt werden.

6. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Stiftungsmitteln 
besteht nicht.

7. Das Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr.

§ 6 organe der stiftung
1. Organe der Stiftung sind
  – der Stiftungsrat
  – der Stiftungsvorstand
  – die Stiftungsversammlung.
2. Eine Doppelmitgliedschaft in Stiftungsrat und Stiftungsvor-

stand ist nicht zulässig.

§ 7 der stiftungsrat
1. Der Stiftungsrat besteht aus sechs bis zwölf sachkundigen 

Personen, die geborene oder gewählte Mitglieder sind. Sechs 
der Mitglieder werden vom Aufsichtsrat des Vereins Die 
Zieglerschen e. V. – Wilhelmsdorfer Werke evangelischer 
Diakonie aus den Reihen des Aufsichtsrats oder der Mitglie-

derversammlung des Vereins Die Zieglerschen e. V. – Wil-
helmsdorfer Werke evangelischer Diakonie benannt. Hat die 
Stiftung eine Stiftungsversammlung gebildet, werden bis zu 
drei weitere Mitglieder des Stiftungsrats aus der Mitte der 
Stiftungsversammlung gewählt; hat die Stiftung keine Stif-
tungsversammlung gebildet, werden diese Mitglieder durch 
den Stiftungsrat zugewählt. Der Stiftungsrat kann darüber 
hinaus bis zu drei beratende, nicht stimmberechtigte Mitglie-
der (kooptierte Fachbeiräte) zuwählen. Bei der Zuwahl von 
Mitgliedern durch den Stiftungsrat ist darauf zu achten, dass 
die zugewählten Mitglieder aufgrund ihrer bisherigen Tätig-
keit und Lebenserfahrung einen erkennbaren Bezug zu den 
Aufgaben der Stiftung aufweisen.

2. Die Wahl oder Benennung der Mitglieder des Stiftungsrats 
erfolgt jeweils für die Dauer von drei Jahren, gerechnet ab 
der Wahl beziehungsweise der Benennung. Eine mehrfache 
Wiederwahl oder Benennung ist möglich. Die Mitgliedschaft 
im Stiftungsrat kann vorzeitig enden durch Rücktritt, der 
gegenüber dem Vorsitzenden des Stiftungsrats zu erklären 
ist, oder – bei den durch den Aufsichtsrat des Die Ziegler-
schen e. V. – Wilhelmsdorfer Werke evangelischer Diakonie 
benannten Mitgliedern – durch Rücknahme der Benennung 
durch den Aufsichtsrat. Der Stiftungsrat kann bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes die Mitgliedschaft einzelner Stif-
tungsratsmitglieder aussetzen oder diese abberufen.

3. Die Mitglieder des Stiftungsrats sind ehrenamtlich tätig, haben 
aber Anspruch auf Ersatz der notwendigen Aufwendungen und 
Auslagen.

4. Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 
und einen Stellvertreter, jeweils für die Dauer von drei Jahren.

5. Der Stiftungsrat versammelt sich mindestens einmal jährlich. 
Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglie-
der, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsit-
zende anwesend sind. Beschlüsse können auch im Umlauf-
verfahren (schriftlich, per Telekopie, telefonisch, per E-Mail) 
gefasst werden, wenn kein Mitglied des Stiftungsrates dem 
Verfahren binnen einer Woche nach Versand der Beschluss- 
vorlage (bzw. bei mündlicher Beschlussfassung der Nieder-
schrift) widerspricht. Beschlüsse des Stiftungsrates werden mit 



einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern 
nicht diese Satzung eine höhere Mehrheit vorschreibt. Näheres 
regelt die vom Stiftungsrat zu beschließende Geschäftsordnung.

 

§ 8 aufgaben des stiftungsrats
1. Der Stiftungsrat ist zuständig für Grundsatzentscheidungen 

und alle ihm durch diese Satzung zugewiesenen Aufgaben. 
Er wacht über die Einhaltung der Satzung. Er überwacht und 
berät den Vorstand und gibt Anregungen für dessen Arbeit.

2. Der Stiftungsrat kann ein Mitglied des Vorstands nach § 11 
Abs.1 der Satzung zum Vorsitzenden des Vorstands und ein 
Mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen und 
er kann diese Ernennungen wieder zurücknehmen. Der Stif-
tungsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlas-
sen, in der die besonderen Aufgaben des Vorstands sowie die 
genaue Aufgabenverteilung zwischen den Vorstandsmitglie-
dern geregelt werden. Der Stiftungsrat kann bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes geborene Vorstandsmitglieder bzw. 
Vorstandsmitglieder vor Ablauf ihrer jeweiligen Amtszeit ab-
berufen.

3. Der Stiftungsrat berät und genehmigt die konkreten Ziele und 
Prioritäten im Rahmen des Stiftungszwecks und gibt Anre-
gungen zu den Projekten und zur Verwendung der Mittel der 
Stiftung.

4. Der Stiftungsrat beschließt über
 a) die Zuwahl eines weiteren Stiftungsratsmitgliedes (vgl. 

§ 7 Abs.1);
 b) den Erlass und eventuelle Änderungen einer Geschäfts-

ordnung für den Vorstand sowie die Beschlussfassung zu 
den nach der Geschäftsordnung zustimmungspflichtigen 
Geschäfte;

 c) den Erlass und eventuelle Änderungen einer Geschäfts-
ordnung für den Stiftungsrat;

 d) den Erlass und eventuelle Änderungen einer Geschäfts-
ordnung für die Stiftungsversammlung;

 e) die Genehmigung des Wirtschaftsplans;
 f) die Zustimmung zu den vom Vorstand aufgestellten Richt-

linien zur Vermögensverwaltung (Anlagerichtlinien);

5

satzung

 g) die Feststellung des Jahresabschlusses; 
 h) die Entlastung des Vorstandes;
 i) den Abschluss, die Änderung oder Beendigung von Ver-

trägen mit Vorstandsmitgliedern sowie die Befreiung von 
Vorstandsmitgliedern von den Beschränkungen des § 181 
BGB im Einzelfall;

 j) die Wahl und Beauftragung eines Abschlussprüfers;
 k) die Festlegung des Mindestbeitrags, ab dem der Zustifter 

Mitglied der Stiftungsversammlung ist;
 l) die Gründung eines Rechtsträgers, der stellvertretend für 

die Stiftung die rechtlich unselbstständigen Stiftungen 
treuhänderisch verwalten kann.

5. Der Stiftungsrat beschließt über die Aufnahme anderer un-
selbstständiger Stiftungen zur treuhänderischen Verwaltung 
(§ 2 Abs. 5).

6. Der Stiftungsrat beschließt über Änderungen der Satzung 
oder die Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder die 
Zusammenlegung der Stiftung mit anderen Stiftungen gemäß 
den Vorschriften der §§ 13 und 14.

7. Beschlüsse zu Abs. 5 und 6 können nur mit einer Mehrheit 
von ¾ der anwesenden Mitglieder des Stiftungsrats gefasst 
werden.

 § 9 der stiftungsvorstand
1. Der Vorstand der Stiftung besteht aus dem Vorstand des Die 

Zieglerschen e. V. – Wilhelmsdorfer Werke evangelischer 
Diakonie. Zusätzlich kann vom Stiftungsrat ein weiteres 
Mitglied hinzugewählt werden. Dessen Amtszeit beträgt drei 
Jahre.

2.  Die Mitglieder des Vorstands können ehren-, neben- oder 
hauptamtlich für die Stiftung tätig sein. Die Entscheidung 
hierüber und gegebenenfalls über die Höhe einer Vergütung 
obliegt dem Stiftungsrat. Die Mitglieder des Vorstands haben 
in jedem Fall Anspruch auf Ersatz angemessener Aufwen-
dungen und Auslagen.

3.  Jedes Mitglied des Vorstandes ist alleine zur gerichtlichen 
und außergerichtlichen Vertretung der Stiftung befugt, solan-
ge der Stiftungsrat keine anderweitige Vertretungsregelung 

Verwirklicht werden kann der Zweck der 
Stiftung insbesondere durch die Förderung 
von hilfsbedürftigen Personen …, die beson-
derer sozialer Unterstützung bedürfen …



beschließt. Die Mitglieder des Vorstands können durch Be-
schluss des Stiftungsrats im Einzelfall von den Beschränkun-
gen des § 181 BGB befreit werden.

4. Der Vorstand tritt bei Bedarf zusammen, mindestens jedoch 
zweimal jährlich. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende des Vor-
stands oder der Stellvertreter anwesend sind. Beschlüsse 
können auch im Umlaufverfahren (schriftlich, per Telekopie, 
telefonisch, per E-Mail) gefasst werden, wenn kein Mitglied 
des Stiftungsvorstandes dem Verfahren binnen einer Woche 
nach Versand der Beschlussvorlage (bzw. bei mündlicher Be-
schlussfassung der Niederschrift) widerspricht. Beschlüsse 
des Stiftungsvorstandes werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst.

5. Die Mitglieder des Stiftungsvorstands nehmen an den Sit-
zungen des Stiftungsrates teil. Sie haben dort eine beratende 
Stimme. Von der Sitzungsteilnahme sind Mitglieder des Vor-
stands ausgeschlossen, wenn der Stiftungsrat über sie persön-
lich berät.

 § 10 aufgaben des stiftungsvorstandes
Der Vorstand führt die Geschäfte der Stiftung. Er ist für alle An-
gelegenheiten der Stiftung zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung anderen Organen der Stiftung zugewiesen sind. Er hat 
den historischen Stifterwillen und den Stiftungszweck so wirk-
sam wie möglich zu erfüllen. Er hat vor allem folgende Aufgaben:
 a) Wahrnehmung der laufenden Aufgaben der Stiftung ein-

schließlich deren konzeptioneller Weiterentwicklung;
 b) Festlegung der Maßnahmen und Projekte, die nach Maß-

gabe der vom Stiftungsrat beschlossenen Ziele und Priori-
täten den Stiftungszweck umsetzen;

 c) Ausführung der Beschlüsse des Stiftungsrates;
 d) Erstellung des Jahresberichts;
 e) Aufstellung des Jahresabschlusses sowie dessen Vorlage 

an den Stiftungsrat;
 f) Erstellung des Wirtschaftsplans;
 g) Verwaltung des Stiftungsvermögens;
 h) Entscheidung über die Annahme von Zustiftungen.

§ 11 stiftungsversammlung
1. Die Stiftung kann eine Stiftungsversammlung bilden. Sie 

ist die Vertretung derjenigen Personen, die für die Stiftung 
einen Mindestbetrag, der vom Stiftungsrat festgelegt wird, 
gestiftet bzw. zugestiftet haben. Die erste Stiftungsver-
sammlung nach der Anerkennung der Stiftung wird aus den 
Gründungsstiftern und den bereits bekannten Mitgliedern 
des Stiftungsrates gebildet.

2. Die Mitgliedschaft in der Stiftungsversammlung besteht 
bei natürlichen Personen grundsätzlich lebenslang, kann 
aber jederzeit aufgegeben werden. Sie ist nicht übertragbar 
und geht mit dem Tode des Stifters nicht auf dessen Erben 
über.

3. Stiftergemeinschaften werden in der Stiftungsversamm-
lung durch bis zu zwei natürliche Personen, die selbst Mit-
glied der Stiftergemeinschaft und von dieser benannt sind, 
vertreten.

4.  Juristische Personen können der Stiftungsversammlung an-
gehören, wenn sie durch eine natürliche Person, die zu be-
nennen ist, in der Stiftungsversammlung vertreten werden.

5. Bei Zustiftungen aufgrund einer Verfügung von Todes we-
gen kann der Erblasser in der Verfügung von Todes wegen 
eine natürliche Person bestimmen, die der Stiftungsver-
sammlung angehören soll.

6. Zustiftungen können auch auf den Namen von Ehegatten, 
Kindern oder Enkeln lauten, um insbesondere den jüngeren 
Familienmitgliedern damit die Stiftungsidee nahezubringen. 
Sie werden durch eine solche Zustiftung Mitglied der Stif-
tungsversammlung, haben in der Versammlung jedoch erst 
ab Vollendung des 18. Lebensjahres Stimmrecht.

7.  Die Stiftungsversammlung kann sich durch Zuwahl aus 
Stiftern rechtlich unselbstständiger Stiftungen, die von der  
»Johannes-Ziegler-Stiftung« verwaltet werden, ergänzen.

8.  Die Mitglieder des Stiftungsrats gehören der Stiftungsver-
sammlung kraft Amtes an.

9.  In der Stiftungsversammlung hat jedes Mitglied eine 
Stimme. Der Vorsitzende des Stiftungsvorstands oder sein 
Stellvertreter leitet die in der Regel einmal jährlich statt-
findende Stiftungsversammlung. In dieser informiert der 
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Vorstand die Mitglieder der Stiftungsversammlung über 
das zurückliegende Geschäftsjahr, die geförderten Pro-
jekte, die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung, die geplanten 
Projekte sowie über die von der Stiftung verwalteten Treu-
handstiftungen. Die Stiftungsversammlung nimmt den Be-
richt des Stiftungsvorstands entgegen. Sie unterstützt den 
Stiftungsvorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Die 
Stiftungsversammlung kann dem Stiftungsvorstand Anre-
gungen und Empfehlungen für seine Tätigkeit geben und 
Kritik üben. Die Stiftungsversammlung kann durch Beauf-
tragte Einsicht in die Unterlagen der Stiftung nehmen und 
Rechenschaft verlangen.

10. Die Stifterversammlung wählt aus ihrer Mitte bis zu drei 
Vertreter in den Stiftungsrat. Näheres regelt die vom Stif-
tungsrat zu beschließende Geschäftsordnung für die Stif-
terversammlung.

11. Die vom Stiftungsrat zu beschließende Geschäftsordnung 
für die Stifterversammlung regelt Näheres, wie Abstim-
mungen erfolgen und wann die Beschlussfähigkeit der Stif-
terversammlung gegeben ist.

§ 12 satzungsänderung ohne zweck-
änderung
1. Satzungsänderungen – insbesondere Organisationsände-

rungen – sind bei Wahrung des Stiftungszwecks und unter 
Beachtung des ursprünglichen Willens des Stifters zulässig, 
soweit sie zur Anpassung an veränderte Verhältnisse gebo-
ten erscheinen bzw. wenn sich zur Aufrechterhaltung des 
Stiftungsbetriebs die Notwendigkeit dazu ergibt. Sie dürfen 
die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen 
oder aufheben. Soweit sie sich auf die Steuerbegünstigung 
der Stiftung auswirken können, sind sie der zuständigen Fi-
nanzbehörde zur Prüfung vorzulegen.

2. Beschlüsse gemäß Absatz 1 bedürfen einer Mehrheit von 
¾ der anwesenden Mitglieder des Stiftungsrats. Eine Be-
schlussfassung im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen.

3. Diese Beschlüsse werden erst wirksam, wenn sie von der 
zuständigen Stiftungsbehörde genehmigt worden sind.

§ 13 zweckänderung; zusammenlegung; 
auflösung der stiftung; vermögens-
übertragung
1. Änderungen des Stiftungszwecks sind nur zulässig, wenn die 

dauerhafte und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks 
unmöglich geworden ist oder wegen wesentlicher Verände-
rung der Verhältnisse nicht mehr sinnvoll erscheint. Dabei ist 
der ursprüngliche Wille des Stifters so weit als möglich zu 
berücksichtigen.

2. Soweit sich die bei Errichtung der Stiftung gegebenen Um-
stände maßgeblich und nachhaltig ändern, kann der Stif-
tungsrat nach vorheriger Anhörung der Stiftungsversamm-
lung Änderungen des Stiftungszwecks, die Zusammenlegung 
der Stiftung mit einer anderen Stiftung oder ihre Auflösung 
beschließen. Eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren ist 
ausgeschlossen. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der 
Stiftungsaufsicht.

3. Beschlüsse nach den Absätzen 1 und 2 können nur mit Drei-
viertelmehrheit aller Mitglieder des Stiftungsrates gefasst 
werden.

4. Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall 
der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen der Stif-
tung an den Verein Die Zieglerschen e. V. – Wilhelmsdorfer 
Werke evangelischer Diakonie, der es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu 
verwenden hat.

§ 14 stiftungsaufsicht, inkrafttreten
1. Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Landes Baden-

Württemberg – Regierungspräsidium Tübingen – nach Maß- 
gabe der jeweils geltenden stiftungsrechtlichen Bestimmungen.

2. Diese Satzung tritt mit Vorliegen der stiftungsaufsichtlichen 
Anerkennung in Kraft.

Stand der Textfassung: 25. Juli 2011

7

satzung

Die Stiftung verfolgt ausschließlich  
mildtätige und gemeinnützige Zwecke …,  
ist selbstlos tätig und … die Mittel …  
dürfen nur für die satzungsgemäßen  
Zwecke verwendet werden.
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SO KÖNNEN SIE STIFTEN
ihr beitrag für die  
johannes-ziegler-stiftung

stifterin oder stifter werden …
können Sie auf vielfältige Weise. Im Unterschied zur Spende, die inner-
halb enger Fristen verwendet werden muss, erhöht Ihre Zustiftung das 
Vermögen der Johannes-Ziegler-Stiftung – und bleibt somit dauerhaft 
erhalten. Allein die Zins- und anderen Erträge werden für die vielfältigen 
Aufgaben der Stiftung eingesetzt und sichern die Beständigkeit unserer  
Arbeit über viele Jahre hinweg. Zustiftungen werden vom Staat mit groß-
zügigen Steuervorteilen bedacht. Für die Johannes-Ziegler-Stiftung kön-
nen Sie ab einem Mindestbetrag von 100 Euro zustiften – Sie müssen 
lediglich eine Überweisung auf unser Stiftungskonto mit dem Hinweis 
»Zustiftung« veranlassen.

selbstverständlich … 
können Sie nicht nur Geldbeträge stiften. Auch Wertpapiere, Grundstücke, 
Immobilien oder veräußerbare Wertgegenstände – zum Beispiel eine 
Sammlung – tragen dazu bei, das Stiftungsvermögen langfristig aufzu-
bauen. Weitere Möglichkeiten des Zustiftens wie die Zustiftung per Testa-
ment, per Schenkung oder durch das Errichten einer eigenen Treuhand-
stiftung stellen wir Ihnen gern im persönlichen Gespräch vor.

  Stiften können Sie übrigens nicht nur als Privat- 
person, sondern auch als Unternehmen! Jeder, dem 
die Arbeit der Johannes-Ziegler-Stiftung am Herzen 
liegt, kann Stifterin oder Stifter werden!

haben sie weitere fragen?
bitte wenden sie sich an
Johannes-Ziegler-Stiftung
Pfrunger Straße 2 | 88271 Wilhelmsdorf
Telefon: 07503 929-333 | Fax: -252
info@johannes-ziegler-stiftung.de

ihre ansprechpartner:

  
  Pfarrer
  Gottfried Heinzmann
  Vorstand

 
  
  Markus Lauxmann
  Vorstand

  Matthias Braitinger
  Stiftungsmanager

unser stiftungskonto
Evangelische Bank eG
IBAN DE26520604100000555444

Stifterin oder

Stifter werden 

Sie ab 100,- Euro. 

Danke 
für Ihre  

Unterstützung!

wollen sie mehr über 
unsere stiftung wissen?
Weitere Informationen zu unseren Förder- 
vorhaben, Stifterinnen und Stiftern, Gremien ‚ 
oder aktuellen Projekten finden Sie auf: 
www.zieglersche.de/stiftung

Wir sind Mitglied im


